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Vortragszyklus iiber Rechts-
fragen in der Ehe

In den Herbstmonaten hat der Verein fir
Frauenrechte vier gut besuchte offentli-
che Vortrage veranstaltet. Dr. iur. Carl
Decurtins sprach an drei Abenden Ulber
guterrechtliche und erbrechtliche Fragen,
wobei er es nicht bei der Erlauterung der
heute geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen bewenden liess. Der Referent orien-
tierte auch Uber die verschiedenen Mog-
lichkeiten fur eine bessere Regelung der
vermogensrechtlichen Beziehungen unter
den Ehegatten und der Sicherstellung
nach dem Tode im Rahmen unseres revi-
sionsbedurftigen Familienrechtes.

Wir veroffentlichen eine kurze Zusammen-
fassung der drei Vortrage. Uberdies ma-
chen wir unsere Mitglieder und Leser da-
rauf aufmerksam, dass eine ausfuhrliche
Dokumentation, die an den Vortragsaben-
den als Arbeitspapier diente, von unserem
Sekretariat, solange vorratig, noch abge-
geben wird. Die Dokumentation enthalt
u. a. schematische Ubersichten Uber die
gesetzlichen Erben und die gesetzliche
Erbfolge, Angaben Uber das Pflichtteils-
recht, die Enterbung und die verschiede-
nen Guterstdnde sowie praktische Bei-
spiele und Muster fir ein Testament oder
einen Ehevertrag. Die Kosten fir die Do-
kumentation inklusive Porto und Versand-
spesen betragen Fr.3.—, und wir bitten,
diesen Betrag allfalligen Bestellungen in
Briefmarken beizufiigen.

Referentin am vierten und letzten Vor-
tragsabend war unsere Préasidentin Dr. iur.
Marlies Na&f-Hofmann. Richterin am Be-
zirksgericht Ziurich. Das heute glltige und
sich in Revision befindliche Eheschei-
dungsrecht, seine nicht mehr mit der Wirk-
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lichkeit Ubereinstimmenden Regelungen
und Hinweise auf eine Neufassung bilde-
ten den Inhalt dieses Referates, das wir
in leicht gekurzter Form wiedergeben.

M. B.

Fragen aus dem ehelichen
Giiterrecht und Erbrecht

Ausgehend von der gesetzlichen Ordnung.
der Erbfolge und der Regelung des Pflicht-
teilsrechts, befasste sich der Referent ein-
gehend mit den bei der Errichtung eines
Testaments zu beachtenden Formvor-
schriften. Mit Beispielen aus der Praxis
wurde aufgezeigt, dass die einfache Vor-
schrift, wonach das eigenhandige Testa-
ment von A bis Z von Hand zu schreiben
ist, oft nur teilweise beachtet wird. Jedes
Testament, das nicht eigenhandig datiert
— Errichtungsort, Tag, Monat, Jahr —
und unterschrieben ist, kann mit Erfolg an-
gefochten und zu Fall gebracht werden.
Das gleiche qilt fur Testamentsnachtrage.
Bei spaterem Sinneswandel empfahl der
Referent dringend, ein neues Testament
zu verfassen und das alte, Uberholte zu
vernichten. Die Errichtung eines Testa-
ments sollte bei ungeschwéachter koérper-
licher und geistiger Frische erfolgen. Der
Ehemann als der in der Regel Erstverster-
bende hat vor allem seine Frau Ulber die
auf den Todesfall getroffenen Massnah-
men zu informieren. Jeder Ehemann sollte
seine Frau beizeiten und konsequent zur
Witwe erziehen.

Gegenstand des zweiten Vortrages waren
die vermogensrechtlichen Verhaltnisse un-
ter den Ehegatten in der Giterverbin-
dungsehe, und die wirtschaftlich liberra-
gende Stellung des Ehemannes wurde
deutlich vor Augen geflihrt. Die Ehefrau



	Vortragszyklus über Rechtsfragen in der Ehe

